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der kok fordert eine an den Menschen-
rechten orientierte Politik gegen  

Menschenhandel, die die rechtsansprüche 
von Betroffenen in den Fokus rückt und 

mit europäischen und internationalen  
 konventionen im einklang steht. 
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Deutschland ist durch internationale Übereinkom-
men verpflichtet, Menschenhandel zu bekämpfen 
und die Rechte von Betroffenen von Menschenhan-
del zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. 
Menschenhandel ist eine schwere Straftat, durch die 
Personen in eine Ausbeutungssituation gebracht und 
gezwungen werden, Tätigkeiten zu verrichten, durch 
die eine andere Person profitiert. Ausbeutungsfor-
men sind z.B. sexuelle Ausbeutung, Arbeitsausbeu-
tung, aber auch Zwang zu strafbaren Handlungen 
oder Ausbeutung von Bettelei. Jede*r kann unabhän-
gig von Staatsangehörigkeit, Geschlecht oder Alter 
von Menschenhandel betroffen sein. 

 

Maßnahmen gegen Menschenhandel zielen im  
Wesentlichen noch immer auf die strafrechtliche 
Verfolgung von Täter*innen. Dabei würde auch diese 
von einer gestärkten Position der Betroffenen profi-
tieren. 

abgeordnete und Parteien müssen 
die  Bekämpfung von Menschenhan-
del und ausbeutung und dabei vor 
allem den schutz der Betroffenen zu 
einer Priorität machen. 

Deutschland muss seinen Schutzpflichten nachkom-
men und dafür Sorge tragen, dass Betroffene identi-
fiziert werden und Zugang zu Schutz und Unterstüt-
zung erhalten. 

Die Strukturen hinter Menschenhandel und Ausbeu-
tung sind sehr komplex und vielschichtig. Diesen  
Herausforderungen muss differenziert begegnet 
werden, statt sie in einfache Schablonen zu pressen. 

Um zweckdienliche Maßnahmen zu entwickeln 
ist es wichtig, Menschenhandel von Schleusung und 
Menschenschmuggel abzugrenzen. Ebenso dürfen 
Menschenhandel und Prostitution nicht gleichge-
setzt werden. 

Vor diesem Hintergrund hat der KOK die folgenden 
10 Forderungen im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 
für die kommende Legislaturperiode entwickelt:
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1    ent wicklung und uMsetzung einer  uMFassenden strategie zur
stärkung der rechte der BetroFFenen aller ForMen  Von Menschen-
handel und ausBeutung

Auf Bundesebene sind unterschiedliche 
Ministerien für unterschiedliche Aspekte 
in Bezug auf das Thema Menschenhandel 
zuständig. Eine politische Gesamtkoordi-
nation, die die verschiedenen Maßnahmen 
und Beteiligten – auch auf Länderebene – 
besser miteinander verknüpft, gibt es in 
Deutschland bislang nicht; ebenso wenig 
wie einen Aktionsplan gegen Menschenhan-
del und Ausbeutung, der sich auf alle For-
men des Menschenhandels bezieht sowie 
alle Betroffenengruppen einschließt. 

Menschenhandel manifestiert sich in 
verschiedenen Bereichen und berührt un-
terschiedliche Rechtsgebiete. Nur wenn 
die Komplexität der Strukturen hinter dem 
Menschenhandel und der Ausbeutung bei 
Strategien gegen Menschenhandel und zum 
Schutz Betroffener anerkannt wird, kann 
die Bekämpfung gelingen.

 • entwicklung eines gesamtstrategischen 
ansatzes auf politischer ebene zur Be-
kämpfung des Menschenhandels und zur 
durchsetzung der rechte Betroffener. 

 • erarbeitung eines konkreten, messbaren 
aktionsplans, unter einbeziehung von 
Vertreter*innen der zivilgesellschaft. 

 • einrichtung einer unabhängigen Bericht-
erstattungsstelle zu Menschenhandel 
nach der europaratskonvention und der 
eu-richtlinie gegen Menschenhandel  
und eine maßgebliche rolle für die zivil-
gesellschaft bei der konkreten ausge- 
staltung. datenschutz und ein unab- 
hängiges Monitoring der stelle müssen 
garantiert werden.  

 • insgesamt größere aufmerksamkeit 
bei strafverfolgungsbehörden für die 
Bekämpfung des Menschenhandels.  
die einrichtung von spezialisierten  
dezernaten und schwerpunktstaats-
anwaltschaften ist hierfür ein wichtiger 
schritt.

iM einzelnen Fordert der kok:
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Im eInzelnen Fordert der KoK:

 • aufenthaltsrecht aus humanitären 
gründen für Betroffene von Menschen-
handel, unabhängig von kooperations-
bereitschaft im strafverfahren. 

 • entkoppelung des aufenthaltsrechts von 
der einschätzung der staatsanwaltschaft 
zur Brauchbarkeit der aussage im straf-
verfahren. sobald Betroffene eine aussage 
machen, begeben sie sich in gefahr und 
sollten einen aufenthaltstitel erhalten. 

 • konsequente anwendung der Bedenk- und 
stabilisierungsfrist (§ 59 abs. 7 aufenthg). 
einschätzungen von Fachberatungsstellen 
zum Vorliegen von anhaltspunkten zu  
Menschenhandel und ausbeutung sollten 
für die erteilung berücksichtigt werden.  

 • einheitliche und ausreichende alimentie-
rung für alle Betroffenen von Menschen-
handel und ausbeutung, die ihren Bedürf-
nissen (bspw. auf medizinische oder  
therapeutische Versorgung) gerecht wird.  
 
 

 • gewährung des rechts auf gesellschaft-
liche und kulturelle teilhabe der Betrof-
fenen von Menschenhandel und ausbeu-
tung. Voraussetzung hierfür sind bspw. 
die sicherung des lebensunterhalts und  
der zugang zu spracherwerb. 

 • zugang zu schutz, recht und medizini- 
scher Versorgung für Betroffene von 
Menschenhandel. dazu ist beispielsweise 
die abschaffung von Übermittlungspflich-
ten zwischen Behörden notwendig.  

 • ermöglichung der Beiordnung rechtsan-
waltlicher Vertretung für alle straftat-
bestände zu Menschenhandel und aus- 
beutung sowie für auffangtatbestände,  
wie z.B. nötigung, lohnwucher oder  
sexualstraftaten.  

 • Familiennachzug zu angehörigen von 
Betroffenen von Menschenhandel ver-
einfachen.

Viele bestehende Regelungen, bspw. die 
Verknüpfung des Aufenthaltsrechts mit der 
Aussage der Betroffenen von Menschenhan-
del, zielen hauptsächlich darauf ab, stabile 
Zeug*innen und verwertbare Aussagen in 
Strafverfahren zu erhalten. Dieser Ansatz 
greift zu kurz und ignoriert die Tatsache, 
dass die Betroffenen Rechtssubjekte sind: 
Sie sind nicht nur Opfer einer Straftat, sie 
sind auch Träger*innen von Rechten. Dies 
gilt es anzuerkennen.

Auch die Sicherung des Lebensunter-
halts für Betroffene von Menschenhandel ist 
zum Teil hochproblematisch. Beispielsweise 
erhalten Betroffene aus Drittstaaten, die 
sich in der ihnen zustehenden Bedenk- und 
Stabilisierungsfrist befinden (Duldungsti-
tel), lediglich Leistungen nach dem AsylbLG. 
Diese sind, z.B. für die medizinische Ver-
sorgung, nicht ausreichend. Für betroffene 
EU-Bürger*innen gibt es nur untergesetz-
liche Vorschriften zum Leistungsbezug. In 
der Praxis bestehen somit für verschiedene 
Gruppen von Betroffenen unterschiedliche 
Regelungen.

2    auFenthaltsrechte, leBensunterhalt und zugang zuM recht FÜr 
BetroFFene Von Menschenhandel und ausBeutung sichern

im einzelnen fordert der kok:
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 • ein flächendeckendes unterstützungsange-
bot für Betroffene aller Formen von Men-
schenhandel und ausbeutung, unabhängig 
von eventuell schwankenden nachfragen 
oder Fallzahlen. 

 • ein flächendeckendes angebot an geschütz-
ter unterbringung für Betroffene von 
Menschenhandel unter Berücksichtigung 
aller Betroffenengruppen (Frauen, Männer, 
divers, Familien). 

 • zeugnisverweigerungsrecht für die Mit-
arbeiter*innen spezialisierter Fachberatungs- 
stellen für Betroffene von Menschenhan-
del, um die vertrauensvolle Beratung und 
Begleitung Betroffener gewährleisten zu 
können. 

 • gewährleistung des zugangs zu trauma-
ambulanzen und sicherung ausreichender 
angebote für krisenintervention sowie  
die gewährleistung nachhaltiger, psycho-
therapeutischer hilfe (z.B. durch finanzielle 
aufstockung Psychosozialer zentren)

finanziert. Auch die geschützte Unterbrin-
gung von Betroffenen von Menschenhandel 
und Ausbeutung stellt in der Praxis ein Pro-
blem dar, da es kaum verlässliche Angebote 
für die verschiedenen Betroffenengruppen 
gibt. Zudem fehlt bei einer geschützten Un-
terbringung eine verbindliche Regelung, 
die die Zuständigkeit von Leistungsträgern 
festlegt und gleichzeitig die Wichtigkeit der 
Anonymität einer Schutzunterbringung be-
achtet. Die Finanzierung der geschützten 
Unterbringung ist für die FBS in den meisten 
Fällen eine große Herausforderung, die ihre 
engen personellen Ressourcen noch mehr in 
Anspruch nimmt. 

Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich 
einerseits gezeigt, wie wichtig die Bera-
tungsangebote der FBS sind, andererseits 
wurde überdeutlich, dass viele nicht ausrei-
chend finanziert und ausgestattet sind, um 
bspw. digitale Beratung anzubieten oder um 
Hygienevorgaben einzuhalten, wenn es z.B. 
keine ausreichend großen Räumlichkeiten 
gibt oder nicht genug Personal vorhanden 
ist, um im Krankheits- oder Quarantänefall 
die Beratung aufrecht zu erhalten.

Betroffene von Menschenhandel und Aus-
beutung haben einen Schutzanspruch ge-
genüber dem Staat. Kann der Staat eine 
Rechtsverletzung nicht verhindern, ergibt 
sich daraus das Recht auf Beratung und 
Unterstützung. Dem kann nur entsprochen 
werden, wenn eine stabil finanzierte Unter-
stützungsstruktur existiert.

Bundesweit existieren ca. 50 speziali-
sierte Fachberatungsstellen für Betroffene 
von Menschenhandel (FBS), die nach aner-
kannten, professionellen Qualitätsstandards 
agieren. Die überwiegende Zahl verfügt je-
doch nicht über eine sichere und langfristige 
Finanzierung und muss mit einem sehr be-
grenzten finanziellen Ressourcen eine Viel-
falt von Angeboten gewährleisten. Viele FBS 
sind personell nur unzureichend ausgestat-
tet, in manchen Bundesländern gibt es nur 
eine FBS – z.T. mit nur 1–1,5 Personalstellen –, 
die das ganze Bundesland abdecken muss. 
Für bestimmte Zielgruppen, z.B. männliche 
Betroffene, Familien oder Minderjährige, 
gibt es bisher keine spezielle Unterstüt-
zungsstruktur. Ebenso ist die Unterstützung 
von Betroffenen von Menschenhandel zur 
Arbeitsausbeutung und weiterer Ausbeu-
tungsformen nur sehr begrenzt oder nicht 

3    sicherung, stärkung und ausBau des hilFesysteMs 
sowie der unterBringung FÜr BetroFFene

iM einzelnen Fordert der kok:
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Die im KOK zusammengeschlossenen FBS 
verzeichnen seit Jahren einen hohen Anteil 
Betroffener von Menschenhandel im Kontext 
von Flucht und Asyl. Menschenhandel und 
Ausbeutung können dabei im Herkunftsland 
oder auf der Flucht stattgefunden haben. 
Gerade die Situation in den Unterkünften 
für Geflüchtete, die prekäre Situation Asyl-
suchender allgemein und die ihnen häufig 
fehlenden Informationen zu Rechten und 
zur Unterstützungsstruktur in Deutsch-
land, erhöhen das Risiko – insbesondere 
für Frauen* und Minderjährige – Betroffe-
ne von Menschenhandel und Ausbeutung 
zu werden. Die Identifizierung Betroffener 
im Asylsystem ist jedoch defizitär. Die zahl-
reichen asylrechtlichen Verschärfungen der 
letzten Jahre haben hierzu noch beigetra-
gen. Zudem werden immer mehr Betroffene 
im Rahmen der Dublin-Verordnung (Dublin-
VO) rücküberstellt und so häufig der Gefahr 
einer Reviktimisierung ausgesetzt.

4    identiFizierung und schutz der BetroFFenen Von 
Menschenhandel iM kontext Von Flucht und asyl

 • systematische identifizierung von Betrof-
fenen von Menschenhandel im kontext 
von Flucht und asyl, um bedarfsgerechten 
schutz und unterstützung zu gewährleis-
ten. 

 • anerkennung der besonderen Vulnerabili-
tät von Frauen*, die von gewalt im rahmen 
von Flucht/Migration betroffen sind, durch 
spezielle schutzmaßnahmen. 
 

 • aufhebung der asylrechtlichen Verschär-
fungen der letzten Jahre, denn sie stehen 
der identifizierung und dem schutz beson-
ders vulnerabler Personen entgegen. 

 • Vollständige umsetzung der in der auf-
nahmerichtlinie festgelegten Mindeststan-
dards für schutzbedürftige Personen in 
deutschland. 

 • ausübung des selbsteintrittsrechts zu 
gunsten der Betroffenen bei Verdacht auf 
Menschenhandel und ausbeutung im rah-
men der dublin-Vo  
 
 
 

 • dezentrale unterbringung von geflüch-
teten, insbesondere vulnerablen gruppen. 
der gewaltschutz in unterkünften muss 
gewährleistet sein. 

 • stärkung der entscheidungsbefugnis der 
sonderbeauftragten für opfer von Men-
schenhandel des BaMF, um bei Fällen mit 
Verdacht auf Menschenhandel im sinne  
der Betroffenen entscheiden zu können.

iM einzelnen Fordert der kok:
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5    BetroFFene Von Menschenhandel zuM zweck der 
arBeitsausBeutung identiFizieren und schÜtzen

Betroffene von Arbeitsausbeutung und 
Zwangsarbeit werden immer noch viel zu 
selten als solche identifiziert; die Strafver-
folgung der Täter*innen ist unzureichend. 
Zwar gab es erste Schritte zur Bekämp-
fung von Arbeitsausbeutung, wie bspw. 
die Erweiterung des Mandats der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS) oder das 
Arbeitsschutzkontrollgesetz. Allerdings 
wurde dieses Gesetz branchenspezifisch 
aufgesetzt. Arbeitsausbeutung und Zwangs-
arbeit kommen aber in den verschiedensten 
Branchen in Deutschland vor, die politische 
Aufmerksamkeit muss sich hier weiten. Be-
sonders schwer zugängliche Bereiche, wie 
haushaltsnahe Dienstleistungen oder der 
Pflegebereich, in dem vorwiegend Frauen 
die Betroffenen sind, sollten ebenfalls in 
den Blick genommen werden, um Arbeits-
ausbeutung dort zu bekämpfen.

Die Möglichkeiten für Betroffene, gegen 
Arbeitgeber*innen vorzugehen und ihre 
Rechte, bspw. auf einbehaltene Löhne einzu-
klagen, müssen verbessert werden. Ein feh-
lendes Verbandsklagerecht oder die Über-
mittlungspflicht nach § 87 AufenthG stehen 
dem entgegen.

 • ausweitung von ansätzen gegen arbeits- 
ausbeutung, wie das arbeitsschutzkontroll-
gesetz, auf weitere Branchen. 

 • schaffung und einsatz von arbeitsinspek-
tionen zur Überprüfung der einhaltung 
von arbeitsschutz und arbeitsrechten – 
unabhängig von aufenthaltsrechtlichen 
Prüfungen und bei aussetzung von Über-
mittlungspflichten. 

 • schulungen zu Menschenhandel und 
den rechten der Betroffenen bei 
Mitarbeiter*innen der Fks sowie aufbau 
von verbindlichen kooperationsstrukturen 
mit dem unterstützungssystem.  
 

 • einführung der Verbandsklage im arbeits-
recht.  

 • zertifizierung von Vermittlungsagenturen, 
um unseriöse anwerbungen in ausbeute-
rische tätigkeiten zu unterbinden. 

 • Maßnahmen zur besseren identifizierung 
und schutz schwer erreichbarer Betrof-
fener, z.B. in Privathaushalten und der 
Pflege.

iM einzelnen Fordert der kok:
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 • klärung der zuständigkeiten auf Bundes- 
und länderebene und einbeziehung dieser 
ausbeutungsformen in Maßnahmen gegen 
Menschenhandel. 

 • sensibilisierung relevanter akteure 
(insbesondere bei Polizei und Justiz), um 
Betroffene verstärkt zu erkennen. 

 • auf- und ausbau der unterstützungstruktur 
für Betroffene, bspw. durch ausweitung 
der Mandate bestehender Fachberatungs-
stellen, verbunden mit der aufstockung 
ihrer finanziellen und personellen ressour-
cen. 

 • effektive umsetzung des non-Punishment-
Prinzips, um rechtssicherheit für die 
Betroffenen zu schaffen.

Mit der Reform der Straftatbestände zu 
Menschenhandel und Ausbeutung im Jahr 
2016 sind neben Arbeitsausbeutung und 
sexueller Ausbeutung weitere Ausbeutungs-
formen in den Katalog der Straftatbestän-
de aufgenommen worden. Nach wie vor ist 
allerdings sowohl auf Bundes- als auch auf 
Länderebene nicht klar, wer für Maßnahmen 
gegen diese weiteren Ausbeutungsformen 
und für den Schutz Betroffener zuständig 
ist. Immer noch fehlt es an Sensibilisierung 
und Aufmerksamkeit für dieses Thema, so 
dass Betroffene häufig nicht als Opfer von 
Straftaten identifiziert und die dahinterlie-
genden Strukturen nicht bekämpft werden. 
Dadurch werden viele Betroffene eher als 
Täter*innen verfolgt. Das in internationalen 
Dokumenten festgelegte Non-Punishment-
Prinzip, wonach Betroffene nicht für Straf-
taten verfolgt werden sollen, die sie im Zu-
sammenhang mit dem Menschenhandel und 
der Ausbeutung begehen (mussten), ist in 
Deutschland nicht so ausgestaltet, als dass 
es den Betroffenen Rechtssicherheit gibt. 

6    weitere ausBeutungsForMen – ausBeutung Von Bet telei  und 
ausnutzen straFBarer handlungen Politisch und Praktisch 
adressieren

Zudem kommt es vielerorts nicht zur Anwen-
dung. Auch die bestehende Unterstützungs-
struktur ist nicht ausreichend ausgestattet 
und mandatiert, um Betroffene dieser For-
men der Ausbeutung zusätzlich beraten und 
betreuen zu können.

iM einzelnen Fordert der kok:
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 • anerkennen der besonderen situation min-
derjähriger Betroffener von Menschenhandel 
und ihres rechtlichen anspruchs auf schutz 
des kindeswohls. 

 • umsetzung der kooperationsvereinbarungen 
nach dem Modell des Bundeskooperations-
konzepts Schutz und Hilfe bei Handel mit und 
Ausbeutung von Kindern in allen Bundeslän-
dern. 

 • schaffung und ausbau bedarfsgerechter 
spezieller unterstützungsstrukturen für von 
Menschenhandel betroffene kinder und Min-
derjährige. dies muss auch die noch schutz-
bedürftige gruppe der 18 bis 21jährigen mit 
einbeziehen. 

 • klare, auf das kindeswohl ausgerichtete  
standards für die altersfeststellungsverfahren.

 • sensibilisierung und schulung der akteure 
der kinder- und Jugendhilfe sowie der Polizei 
und Justiz, um minderjährige Betroffene aller 
Formen der ausbeutung zu erkennen und 
bedarfsgerechte schutzmaßnahmen einleiten 
zu können.

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Ge-
walt und Ausbeutung sowie Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung. Da-
bei ist das Wohl des Kindes Leitprinzip jegli-
chen Handelns und ist bei allen Maßnahmen, 
die Kinder betreffen, vorrangig zu berück-
sichtigen.

Das Bundeslagebild Menschenhandel 
des Bundeskriminalamts stellt seit Jahren 
fest, dass ein großer Anteil der Betroffenen 
von Menschenhandel jünger als 21 Jahre ist. 
Der Staat hat einen besonderen Schutzauf-
trag gegenüber diesen Betroffenen. Dennoch 
existieren in Deutschland weder besondere, 
an der speziellen Situation minderjähriger 
Betroffener ausgerichtete rechtliche Rege-
lungen noch konkrete und bindende Ver-
einbarungen zur Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Akteure in Fällen von Handel mit 
Kindern. Auch die Identifizierung Minder-
jähriger als Betroffene von Menschenhandel 
ist noch sehr lückenhaft. Vor allem die bis-
her weniger bekannten Ausbeutungsformen, 
wie Ausbeutung von Bettelei oder das Aus-
nutzen strafbarer Handlungen, werden häu-
fig nicht erkannt. Der besonderen Situation 
minderjähriger Betroffener von Menschen-

7    schutz und zugang zu rechten FÜr Minder Jährige 
BetroFFene und kinder schaFFen

handel und ihrem rechtlichen Anspruch auf 
Schutz des Kindeswohls muss Rechnung ge-
tragen werden. Bedarfsgerechte spezielle 
Unterstützungsstrukturen für minderjähri-
ge Betroffene sind notwendig.

iM einzelnen Fordert der kok:
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 • schaffung von Übergangsregelungen für Betrof-
fene von Menschenhandel bis zum inkrafttreten 
des ser 2024.  

 • Verbesserung und erweiterung der Möglichkei-
ten für entschädigung, bspw. über adhäsionsver-
fahren oder die Vermögensabschöpfung. 

 • einrichtung eines härtefallfonds für entschädi-
gungszahlungen.  

 • entschädigungszahlungen für Betroffene von 
Menschenhandel ohne Verrechnung mit sgB-
leistungen.

Betroffene von Menschenhandel und Aus-
beutung haben das Recht auf Entschädi-
gung und Zahlung vorenthaltener Löhne. 
Die Durchsetzung dieser Ansprüche gelingt 
trotz bestehender rechtlicher Regelungen 
aus verschiedenen Gründen in der Praxis 
meist nicht. Das neue Soziale Entschädi-
gungsrecht ist ein erster wichtiger Schritt 
zur Verbesserung der Situation. Allerdings 
ist das späte Inkrafttreten im Jahr 2024 
problematisch. Übergangsregelungen für 
Betroffene von Menschenhandel und Aus-
beutung bestehen nicht. Das bis dahin gel-
tende Opferentschädigungsgesetz ist für die 
meisten Betroffenen nicht anwendbar. Auch 
andere Möglichkeiten der Entschädigung, 
z.B. im Rahmen von Strafverfahren, werden 
nicht häufig genug angewandt. Zwar ist eine 
Verbesserung der Vermögensabschöpfung 
gelungen, allerdings kommt dies bei Fällen 
von Menschenhandel kaum den Betroffenen 
zugute. Diese können also nach wie vor ihre 
Rechte auf Entschädigung und Lohn viel zu 
selten geltend machen.

8    zugang zu entschädigung/entgangeneM lohn VerBessern

iM einzelnen Fordert der kok:
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 • stärkung und Förderung einer unabhängigen 
und starken zivilgesellschaft.  

 • einer wachsenden gesellschaftlichen ungleich-
heit entgegensteuern und soziale akteure 
stärken, statt sparpläne auf kosten besonders 
vulnerabler gruppen durchzusetzen.

eingeschränkt oder wenn die Arbeit ledig-
lich an ökonomischen Effizienzstandards 
gemessen und entsprechend Förderzusagen 
reduziert werden.  

In der Corona-Pandemie hat sich die Be-
deutung der Zivilgesellschaft und ihrer un-
verzichtbaren Angebote gezeigt. Es wurde 
aber auch die häufig sehr prekäre Situation 
vieler Organisationen und Beratungsstellen 
deutlich. Voraussichtlich notwendige Ein-
sparungen nach der Pandemie dürfen nicht 
zum Nachteil zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen und Beratungsstellen gemacht 
werden.

Die Zivilgesellschaft spielt bei der Bekämp-
fung des Menschenhandels und der Unter-
stützung der Betroffenen eine tragende 
Rolle. Staatliche Maßnahmen kritisch zu 
begleiten, aber auch die Politik und Behör-
den bei der Erarbeitung dieser Maßnahmen 
zu unterstützen, ist ein wichtiger Teil der 
Arbeit von Verbänden, Vereinen und Bera-
tungsstellen. Vor allem in der Unterstützung 
der Betroffenen sind die Fachberatungs-
stellen (FBS) und NGOs unverzichtbar. Das 
gesamte Hilfesystem für Betroffene von 
Menschenhandel und gewaltbetroffene Mig-
rantinnen* wurde von der Zivilgesellschaft 
aufgebaut. 

FBS sind wichtige Kooperationspartner 
von Strafverfolgung und Behörden; durch 
ihre Expertise und den Austausch mit wei-
teren Akteuren tragen die FBS wesentlich 
dazu bei, das Wissen zu Menschenhandel in 
Deutschland auszubauen. 

Die Arbeit von NGOs und Zivilgesell-
schaft ist in den letzten Jahren zum Teil 
durch staatliche Beschränkungen oder ad-
ministrative Hürden erschwert worden, 
bspw. wenn aufgrund politischer Betätigung 
der gemeinnützige Status gefährdet und der 
zivilgesellschaftliche Handlungsspielraum 

9    stärkung der ziVilgesellschaFt

iM einzelnen Fordert der kok:
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wird von Europa zusehends ausgelagert, 
mindestens aber an die Außengrenzen der 
Europäischen Union gedrängt. Für die Ge-
flüchteten bedeutet dies teils jahrelanges 
Ausharren in Lagern und regelrechte Ent-
rechtung.

Der KOK ist Mitglied im Forum Menschen-
rechte und schließt sich, über die dargestell-
ten Themen hinaus, den Forderungen des 
Forums an.

Menschenhandel und Ausbeutung finden 
weltweit statt, häufig grenzüberschreitend. 
Die Bekämpfung des Menschenhandels muss 
daher auch international geführt werden. 
Deutschland muss mit seinen europäischen 
Nachbarn, und darüber hinaus auf interna-
tionaler Ebene mit Staaten eng zusammen-
arbeiten bei der Prävention, Strafverfolgung 
und dem Schutz der Betroffenen. Hand-
lungsleitend sind insbesondere das Über-
einkommen des Europarates zur Bekämpfung 
des Menschenhandels, das in Deutschland 
2013 in Kraft getreten ist, die EU-Richtlinie 
zur Bekämpfung des Menschenhandels und 
das UN-Protokoll zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, 
bzw. das Palermo-Protokoll. Im Rahmen 
der Vereinten Nationen ist die Arbeit der 
Sonderberichterstatter*innen zu moderner 
Sklaverei und Menschenhandel zu stärken. 

Auch der Globale Pakt für sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration und die UN-
Nachhaltigkeitsziele fordern explizit inter-
nationale Kooperation bei der Bekämpfung 
von Menschenhandel ein. 

Deutsche und europäische Migrations-
politik können Menschenhandel begüns-
tigen. Verantwortung für Schutzsuchende 

10    uMsetzung internationaler VereinBarungen und stärkung 
grenzÜBerschreitender kooPerationen

iM einzelnen Fordert der kok:

 • stärkung und anwendung des menschen-
rechtlichen referenzrahmens zur Präven-
tion, strafverfolgung und dem schutz der 
Betroffenen von Menschenhandel. 

 • stärkung der un-Menschenrechtsarchitek-
tur durch erhöhung personeller und finan-
zieller ressourcen, insbesondere für Man-
date der un-sonderberichterstatter*innen 
(united nations special rapporteurs) zu 
Menschenhandel und moderner sklaverei. 

 • im sinne der un-leitprinzipien für wirt-
schaft und Menschenrechte nachbesse-
rungen im lieferkettengesetz für verpflich-
tende unternehmerischer sorgfaltspflich-
ten, mit klagemöglichkeiten für Betroffene.  
 

 • internationale und nationale arbeitsrechts-
regelungen weiterentwickeln und deren 
umsetzung auch bei der internationalen 
Personalgewinnung berücksichtigen.  

 • schaffung legaler Migrationsmöglichkeiten 
für drittstaatler*innen. 

 • zertifizierung und regulierung internatio-
naler Vermittlungsagenturen. 

 • ratifizierung der Internationalen Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller Wander-
arbeitnehmer und ihrer Familien der un.

 • durchsetzen einer gemeinsamen euro-
päischen asyl- und Migrationspolitik, 
die die rechte der geflüchteten und 
Migrant*innen respektiert und ein ende 
der externalisierung von Verantwortung.

https://www.forum-menschenrechte.de/wp-content/uploads/2021/02/FMR_Forderungen_BTW21_bfrei.pdf

